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Die Gewährung des Baudarlehens und des Sonder
baudarlehens erfolgt gegen Unterzeichnung einer 
Schuldurkunde.

§ 10
Die Sparkasse kann von verheirateten Bausparern 

die Gesamtschuldnerschaft der Ehegatten fordern.

§ 11
Die Sparkasse muß nachprüfen, daß der Bau plan

mäßig durchgeführt wird.

§ 12
Ist ein Bausparer mit der Zins- und Tilgungsleistung 

länger als 14 Tage rückständig, so erhöht sich der Zins
satz für die Dauer des Verzuges um V2 °/o jährlich.

§ 13
Das Baudarlehen kann vom Bausparer jederzeit ge

kündigt werden. Die Sparkasse kann das Baudarlehen 
nur dann vorzeitig zu rück verlangen, wenn nach ihren 
Feststellungen die Sicherheit der Hypotheken gefährdet 
ist.

§ 9 § 14
Mit Genehmigung der Sparkasse kann eine Über

tragung von Bausparverträgen auf andere Personen er
folgen.

Berlin, den 18. September 1954
Ministerium der Finanzen

M. S c h m i d t  
Stellvertreter des Ministers

Berichtigung
Das Sekretariat der Volkskammer bittet, bei dem 

Gesetz vom 15. September 1954 über den Verkauf 
volkseigener Eigenheime und Siedlungshäuser (GBl.
S. 784) nachfolgende Änderung zu beachten.

Der § 5 Abs. 3 muß wie folgt lauten:
„Der Erwerber eines volkseigenen Eigenheimes hat 
einen angemessenen Teil des Kaufpreises, min
destens jedoch ein Drittel, mit der Übernahme an 
den Rat der Gemeinde zu entrichten. Das Restkauf
geld wird durch einen Kredit der örtlich zustän
digen Sparkasse finanziert.“
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